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Gesetzliche Grundlage

• VO (EU) 2021/963 – Artikel 9 

• Fristen und Pflichten für die Registrierung von Equiden in der elektronischen Datenbank

• Unternehmer, die Equiden halten, stellen die Übermittlung der gemäß Artikel 64 Buchstaben b und c der 

Delegierten Verordnung (EU) 2019/2035 erforderlichen Angaben an die zuständige Behörde innerhalb 

einer von der zuständigen Behörde festgesetzten Frist sicher, die sieben Tage ab dem Datum, an dem der 

Equide gemäß Artikel 102 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii der Verordnung (EU) 2016/429 als gewöhnlich in 

dem Betrieb des Unternehmers aufhältig aufgezeichnet wurde, nicht überschreitet.

Verpflichtende Meldung des Aufenthaltes - VIS
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VO (EU) 2019/2035 – Kennzeichnung von Landtieren

• Artikel 64 b: Angaben zum Pferd: Identifizierungscode (UELN), Chipcode, Angaben über das 
Identifizierungsdokument, Geschlecht, Geburtsdatum, Angaben über Tod/Schlachtung, Name und Anschrift 
der Ausstellenden Behörde/Stelle, Datum der Ausstellung 

• Artikel 64 c: Die Aufzeichnungspflicht gilt für jeden Equiden, der länger als 30 Tage im Betrieb gehalten 
wird

1. Equiden, die während eines Zeitraums von höchstens 90 Tagen an Wettbewerben, Rennen, 
Tierschauen, Trainings oder Holzrückeinsätzen teilnehmen;

2. männliche Zuchtequiden, die während der Zuchtsaison gehalten werden; 

3. weibliche Zuchtequiden, die während eines Zeitraums von höchstens 90 Tagen gehalten werden.

Ausnahmen von der Verpflichtung zur Meldung:
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Alle Daten, die in 
Artikel 9 verlangt 
werden, sind in der 
EQDB gespeichert 
und abrufbar

• UELN
• Chipcode/Brand
• Geschlecht
• Geburtsdatum
• Tod/Schlachtung
• Ausstellende Behörde
• Datum der Ausstellung

Wie kann diese EU-Vorgabe erfüllt werden?
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Ist die Meldung der Pferdehaltung eine neue gesetzliche Vorgabe?

• Tierseuchengesetz – Tierkennzeichnungsverordnung (TKZVO 2009)

• „Die Aufnahme der Tierhaltung ist binnen 30 Tage bei der zuständigen BH zur melden…“

• Problem: sehr viele Tierhalter sind dieser Verpflichtung nicht nachgekommen und es wurde von den 

Behörden (Amtstierärzte/ATAs) nicht kontrolliert

Verpflichtende Meldung des Aufenthaltes - VIS

Wie können die Daten der Equiden mit Betrieben verlinkt werden?

Jeder Equide muss mit Pass und Eintrag in EQDB identifiziert und registriert sein
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Verpflichtende Meldung des Aufenthaltes - VIS

Das Verbrauchergesundheitsinformationssystem (VIS) ist das zentrale Instrument zur Unterstützung der 
Veterinärbehörde und Lebensmittelaufsicht bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Rechtliche Basis für die Führung 
dieses Systems sind einerseits die europäischen Vorgaben im Rahmen des Animal Health Law (AHL) und anderseits 
das Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG) sowie das Tierseuchengesetz (TSG).

Das VIS umfasst Betriebe entlang der gesamten Lebensmittelkette, angefangen von der Urproduktion, über die 
verschiedenen Verarbeitungsbereiche bis hin zum Handel. Informationen über die Tätigkeitsbereiche dieser 
Betriebe, Zulassungen, Tierstammdaten und -bewegungen, Kontrollen und Untersuchungen inkl. deren 
Ergebnisse, behördliche Anträge oder Schlachtungsinformationen sind einige der wichtigsten Daten, die im VIS 
dokumentiert und gespeichert werden. Diese weitreichend vernetzten Daten sind die Voraussetzung zur Setzung 
behördlicher Maßnahmen und deren Dokumentation sowie die Basis für spezifische Auswertungen.



Meldung des Aufenthaltes von Equiden – VIS - BMSGPK

Verpflichtende Meldung des Aufenthaltes - VIS

Die Stammdaten der Equiden befinden 
sich in der EQDB!
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• Alle Equidenhalter sind zur Meldung der Equiden auf Ihrem Betrieb verpflichtet (Privatpersonen, 
landwirtschaftliche und nicht landwirtschaftliche Betriebe). Die Meldungen können seit 20.06.2021 und 
müssen ab 01.01.2023 verpflichtend durchgeführt werden.

• Betrieb: Jedes Betriebsgelände bzw. jede Räumlichkeit, Struktur oder im Fall der Freilandhaltung jede 
Umgebung oder jeder Ort, in der bzw. an dem vorübergehend oder dauerhaft Tiere gehalten werden, 
ausgenommen:

• a) Haushalte, in denen Heimtiere gehalten werden
• b) Tierarztpraxen oder Tierkliniken
• Es benötigen alle pferdehaltenden Betriebe eine VIS-Betriebsnummer

• Ab 1.1.2023 ist der Eintrag der VIS Registrierungsnummer / LFBIS Nummer bei der Erstidentifizierung
eines Equiden in der EQDB oder Nachtrag eines bereits mit Pferdepass identifizierten Equiden in die 
zentrale österreichische Pferdedatenbank verpflichtend.

Verpflichtende Meldung des Aufenthaltes - VIS

Wer ist zur Meldung verpflichtet?



Prozess-Schritte

Registrierung
der Halter

Nacherfassung
des aktuellen 

Bestands

Laufende 
Meldung von 

Zu- & Abgängen

Verpflichtende Meldung des Aufenthaltes - VIS

https://vis.statistik.at

 VIS Zugriffsdaten

https://portal.statistik.at

auf der VIS Website

https://vis.statistik.at/
https://portal.statistik.at/
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https://vis.statistik.at/vis
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Login erfolgt über das Stammportal der 
Statistik Austria (https://portal.statistik.at):

Voraussetzung:
• LFBIS Nummer / VIS Registrierungsnummer
• VIS Web Zugriffsdaten
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Verpflichtende Meldung des Aufenthaltes - VIS

Achtung bei Auswahl der ID – verschiedene Möglichkeiten (UELN, Chipcode, sonstige ID)
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Zunahme der Pferde-Haltung, Datenstand 16.01.2023

Verpflichtende Meldung des Aufenthaltes - VIS
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Anzahl der

Meldungen 

Stand

Oktober 2022
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Anzahl der

Meldungen 

Stand

31.12.2022

Verpflichtende Meldung des Aufenthaltes - VIS
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Hier gibt es Informationen:

• Homepage des BMSGPK: https://www.verbrauchergesundheit.gv.at/handel_export/igh/igh_pferd.html

• VIS – Verbrauchergesundheitsinformationssystem: https://vis.statistik.at/vis

• Link für eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Meldung des Aufenthaltes von Equiden im VIS: 

https://vis.statistik.at/vis/anleitungen/anleitungen-handbuecher

• Link für die Registrierung der Equidenhaltung im VIS:  https://vis.statistik.at/vis/equiden/registrierung-der-

equidenhaltung

• FAQs - https://vis.statistik.at/vis/equiden/haeufig-gestellte-fragen

Verpflichtende Meldung des Aufenthaltes - VIS

https://www.verbrauchergesundheit.gv.at/handel_export/igh/igh_pferd.html
https://vis.statistik.at/vis
https://vis.statistik.at/vis/anleitungen/anleitungen-handbuecher
https://vis.statistik.at/vis/equiden/registrierung-der-equidenhaltung
https://vis.statistik.at/vis/equiden/haeufig-gestellte-fragen
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Wer ist wofür verantwortlich? Eigentümer – Besitzer – Halter – Unternehmer…….

• Grundsätzlich trifft die Meldepflicht nach dem AHL immer den „Unternehmer“, welcher der „Halter“ und 
sei er das auch nur temporär, ist.

• Auch die Betriebsdefinition ergibt sich aus dem AHL („jedes Betriebsgelände bzw. jede Räumlichkeit, 
Struktur oder im Fall der Freilandhaltung jede Umgebung oder jeder Ort, in der bzw. dem vorübergehend 
oder dauerhaft Tiere gehalten werden“). Ein Stallbetreiber ist Inhaber des „Betriebes“ in dem die Tiere 
gehalten werden.

• An ein und derselben Adresse können nach dieser Definition nur dann mehrere Betriebe bestehen, wenn 
die Tierhaltungen völlig getrennt und unabhängig voneinander stattfinden.

• Ein einzelnes Pferd + Halter stellt nur dann einen Betrieb dar, wenn es das einzige Pferd im Stall ist.

• „Fünf Pferde von drei Haltern im selben Stall sind fünf anzuzeigende Tiere an einem Betrieb, wobei die 
Meldung sehr wohl durch die drei Halter unabhängig erfolgen könnte. Allerdings ist wohl auch der der 
Stallbetreiber (Betriebsinhaber) zeitweilig Halter (Unternehmer) und sohin zur Meldung verpflichtet“

Verpflichtende Meldung des Aufenthaltes - VIS
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Fragen? 


